
Drs. 2753/75 

Wissenschaftsrat 	 Berlin, den 11. Juli 1975 

Stellungnahme des Wissenschaftsrates 

zur Aufnahme der Fernuniversität 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

in das Hochschulverzeichnis des 

Hochschulbauförderungsgesetzes 

Der Minister für Wissenschaft und Forschung des Landes Nord-

rhein-Westfalen hat den Wissenschaftsrat mit Schreiben vom 

26. März 1974 gebeten, zur Aufnahme der Fernuniversität als 

Gesamthochschule des Landes Nordrhein-Westfalen in das Hoch-

schulverzeichnis des Hochschulbauförderungsgesetzes Stellung 

zu nehmen. Entsprechend dem vom Landtag am 26. November 1974 

verabschiedeten Gesetz über die Errichtung einer Fernuniver-

sität in Nordrhein-Westfalen wurde die Fernuniversität in-

zwischen am 1. Dezember 1974 mit Sitz in Hagen gegründet. 

Der Ausschuß für Hochschulgründungen des Wissenschaftsrates 

hat die Pläne des Landes Nordrhein-Westfalen geprüft und 

dabei auch Sachverständige zu Fragen des Fernstudiums gehört, 

die nicht dem Wissenschaftsrat angehören. Die vom Ausschuß 

vorbereitete Stellungnahme ist in der Wissenschaftlichen Kom-

mission und in der Verwaltungskommission beraten und von der 

Vollversammlung des Wissenschaftsrates am 11. Juli 1975 

verabschiedet worden. 



I. Vorstellungen des Landes.  

I. 1: Mit der Errichtung der Fernuniversität als Gesamthoch-

schule des Landes Nordrhein-Westfalen verfolgt das Land Nord-

rhein-Westfalen drei bildungspolitische Ziele: 

- Kapazitätserweiterung: Die Fernuniversität soll die be-

stehenden Hochschulen durch Schaffung zusätzlicher Kapazi-

täten entlasten. 

Weiterbildung: Die Fernuniversität soll dem Ausbau der 

Weiterbildung dienen, die durch die bestehenden Hochschulen 

nicht in dem erforderlichen Umfange vorangetrieben werden 

kann. 

- Studienreform: Die Fernuniversität soll der Hochschulreform 

durch die Entwicklung und den Einsatz von neuen Lehrmethoden 

mit neuen Lehrmedien Impulse geben, die auf die Weiterent-

wicklung von Studieninhalten und -methoden der herkömmlichen 

Hochschulen ausstrahlen und zur Reform von Curricula und 

Studienstrukturen beitragen (z.B. integrierte Studiengänge, 

Kurzstudiengänge, Studieneinheiten nach dem Baukastenprinzip, 

gestufte Abschlüsse). 

I. 2. Nach dem Errichtungsgesetz hat die Fernuniversität das Recht 

auf eine ihrem besonderen Charakter entsprechende Selbstverwal-

tung. Sie besteht aus einer Hochschulzentrale mit Sitz in Hagen 

und - als Einrichtungen der Fernuniversität - Studienzentren im 

Lande. In der Hochschulzentrale werden die zentralen Organe der 

Fernuniversität sowie die Universitätsbibliothek und die Uni-

versitätsverwaltung untergebracht. Für die Koordination der 

Arbeit der Studienzentren soll hier auch eine eigene Betriebs-

einheit eingerichtet werden. Dezentral wahrzunehmende Verwal-

tungsaufgaben werden daneben bestimmten Studienzentren über-

tragen, von denen aus weitere Studienzentren (ohne Verwaltungs-

kompetenz) mitverwaltet werden. 
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Die Studienzentren sollen unter Berücksichtigung der regiona-

len Nachfrage und in der Regel an bestehenden Hochschulen, 

Volkshochschulen oder sonstigen geeigneten Einrichtungen er-

richtet werden. Staatliche Hochschulen können vom Minister 

für Wissenschaft und Forschung verpflichtet werden, nach Maß-

gabe des verfügbaren Raumes Studienzentren ganzjährig oder, 

zur Durchführung von Ferienkursen oder Praktika, während be-

stimmter Zeiten in ihre Räume aufzunehmen. Nach dem Errich-

tungsgesetz sollen die Studienzentren den Studenten der Fern-

universität Gelegenheit bieten, Studienmaterial und technische 

Einrichtungen zu benutzen, an Präsenzkursen und Arbeitsgemein-

schaften teilzunehmen, Studienberatung in Anspruch zu nehmen 

und Prüfungen abzulegen. 

Das Land geht davon aus, daß jedes Studienzentrum von den Fern-

studenten in Nordrhein-Westfalen in einer Stunde mit einem 

öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar sein sollte. Auf Grund 

eines Gutachtens des Instituts für regionale Bildungsplanung 

vom April 1975 ist daher für Nordrhein-Westfalen eine Gesamt-

zahl von rund 5o Studienzentren vorgesehen, die in zwei Stufen 

aufgebaut werden sollen. Zum 1. Oktobgr 1975 sollen zunächst 

25 Studienzentren, darunter einige mit Verwaltungskompetenz 

eingerichtet werden. Mit diesen Zentren sollen auch Erfahrungen 

für die Ausweitung des Systems gesammelt werden. Die Auswahl 

der Standorte der ersten Studienzentren ist eingeleitet worden; 

sie wurden bisher jedoch noch nicht im einzelnen festgelegt. 

Die Fernuniversität und damit ihre Studienzentren sollen 

Studenten anderer Bundesländer offenstehen, doch ergeben sich 

faktisch Beschränkungen aus den Entfernungen zum Wohnort dieser 

Studenten. Es wird vom Lande daher als wünschenswert bezeich-

net, wenn in anderen Bundesländern ebenfalls Studienzentren 

eingerichtet würden, die der Fernuniversität zugeordnet sein 

könnten. 



I. 3. Entsprechend dem vom Errichtungsgesetz vorgesehenen Grün-

dungsverfahren hat der Minister für Wissenschaft und Forschung 

bisher den Gründungsausschuß und den Gründungsrektor berufen 

sowie die Studienfächer für die Anfangsphase der Fernuniver-

sität festgelegt. Die vorläufige Grundordnung und die vorläu-

figen Studien- und Prüfungsordnungen sollen in Kürze erlassen 

werden. 

Ein noch zu bildendes Kuratorium soll die Verbindung zu 

überregionalen Interessenten und Ratgebern herstellen und 

auf diese Weise den Aufbau der Fernuniversität unterstüt-

zen und ihre Integration in das allgemeine Bildungswesen 

in der Bundesrepublik Deutschland fördern. Dem Kuratorium 

sollen bis zu fünfzehn vom Minister für Wissenschaft und 

Forschung zu berufende Mitglieder angehören. Darüber hinaus 

erhält der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft das 

Recht, drei weitere Persönlichkeiten als Mitglieder in das 

Kuratorium zu entsenden. Falls ein Land beabsichtigt, auf 

Grund einer Vereinbarung mit Nordrhein-Westfalen der Fernuni-

versität zugeordnete Einrichtungen in seinem Bereich zu schaffen 

oder sich in sonstiger Weise am Aufbau der Fernuniversität zu 

beteiligen, kann auf seinen Antrag hin ein Vertreter als weite-

res Mitglied in das Kuratorium berufen werden. 

I. 4. Zugangsvoraussetzung für ein Studium an der Fern-

universität ist bis auf weiteres - wie bei den bestehenden 

Hochschulen - die Hochschul- bzw. Fachhochschulreife. Für die 

Teilnahme an Einzelkursen sollen Bestimmungen analog zu denje-

nigen für Gasthörer an herkömmlichen Hochschulen gelten. Durch 

ein Angebot von Grund- und Brückenkursen sollen im übrigen die 

Studenten allgemein auf die Methoden des Fernstudiums vorbereitet 

werden. Insbesondere soll Erwachsenen, die bereits im Beruf 

stehen und ein Studium bisher nicht aufgenommen hatten, der 

Einstieg in das jeweilige Studienfach erleichtert werden. 
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Durch das Studien- und Prüfungssystem der Fernuniversität 

soll für die Studenten die Möglichkeit des Übergangs von der 

Fernuniversität zur herkömmlichen Hochschule und umgekehrt 

nach Abschluß jedes Studienjahres gewährleistet werden. Nach 

den bisher vorliegenden Plänen ist vorgesehen, daß Prüfungen 

von den Hochschullehrern der Fernuniversität abgehalten wer-

den, wobei auch Prüfer von anderen Hochschulen zugezogen wer-

den sollen. Der Fernuniversität ist das Promotionsrecht ver-

liehen worden. 

I. 5. An der Fernuniversität sollen nach dem Gesamthochschul-

entwicklungsgesetz des Landes aufeinander bezogene Studiengänge 

und innerhalb eines Faches nach Studiendauer gestufte Abschlüsse 

angeboten werden. In der Regel sollen die einzelnen Kurse in 

Einheiten gegliedert werden, die wiederholte Leistungskontrol-

len erlauben. Die starke Formalisierung des Lehrstoffs soll der 

Wiedergabe unterschiedlicher Lehrmeinungen nicht im Wege stehen. 

Für die Gestaltung des Studiums wird davon ausgegangen, daß das 

schriftliche Material die Basis des Fernstudiums bildet. Die 

Studienbriefe sollen nach Möglichkeit von Studienbeginn an durch 

Tonkassetten, später auch durch weitere Medien ergänzt werden. 

Nach § 3 des Errichtungsgesetzes hat die Fernuniversität darüber 

hinaus mit dem Hörfunk und dem Fernsehen nach Maßgabe besonderer 

Vereinbarungen zusammenzuarbeiten. Die notwendigen Vereinbarungen 

insbesondere auch hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Sende-

zeiten stehen jedoch noch aus. 

Das Selbststudium soll durch Präsenzveranstaltungen (Gruppen-

arbeit, Seminare, Praktika) in den Studienzentren ergänzt werden, 

wofür eine Teilnahmepflicht jedoch derzeit nicht vorgesehen ist. 

In persönlichen Gesprächen soll hier u.a. Gelegenheit zur Dis-

kussion und zur Studienberatung gegeben werden, während die 

Kontrolle des Lernerfolges und die Rückkoppelung im Studien-

prozeß durch Korrespondenz, Standardinformation und formali-

sierte Leistungstests durchgeführt wird. 
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I. 6. Nach Auffassung des Landes kann aufgrund der bisher vor-

liegenden Erfahrungen der Lehrinhalt geisteswissenschaft-

licher, gesellschaftswissenschaftlicher und mathematischer 

sowie einzelner natur- und ingenieurwissenschaftlicher Fächer 

mit apersonalen Medien vermittelt werden. Zum Wintersemester 

1975/76 soll zunächst der Lehrbetrieb in den Studiengängen 

Mathematik und Wirtschaftswissenschaft aufgenommen werden. 

Für beide Fächer sind auf Grund regionaler Mangelsituationen 

auch Abschlüsse für das Lehramt der Sekundarstufe II, insbe-

sondere an berufsbildenden Schulen, vorgesehen. Das Land be-

absichtigt, weitere Fächer, für die die Planung zur Zeit noch 

nicht abgeschlossen ist, mit den Fernstudienversuchen nach dem 

Verwaltungsabkommen der Länder (vgl. unten II. 3.) abzustimmen. 

I. 7. Die Stellung der Hochschullehrer und die Personalstruktur 

der Fernuniversität sollen denjenigen an den anderen Gesamt-

hochschulen des Landes entsprechen. Den ursprünglichen Plan, 

nur eine kleine Zahl von Lehrern auf Lebenszeit anzustellen 

und die übrigen Hochschullehrer auf Zeit von anderen Institu-

tionen zu übernehmen, hat das Land nicht verwirklicht. Der 

überwiegende Teil der zunächst verpflichteten Hochschullehrer 

wird daher auf Lebenszeit angestellt. 

I. 8. Der Lehrkörper der Fernuniversität soll ebenso wie an einer 

herkömmlichen Hochschule Gelegenheit erhalten, in Einrichtungen 

der Universität Forschung zu betreiben. Zusätzlich sollen gege-

benenfalls Vereinbarungen mit anderen Hochschulen über die Mit-

nutzung von deren Forschungseinrichtungen getroffen werden. 

Der Schwerpunkt der Forschungstätigkeit wird nach der derzeiti-

gen Planung in der Didaktik der einzelnen Fachrichtungen liegen. 

I. 9. Nach den Vorausschätzungen des Landes werden sich bei zu-

nächst 9.000 Studenten die einmaligen Investitionskosten auf 
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75 Millionen DM und die jährlichen Personal- und Sachausgaben 

auf etwa 3o Millionen DM belaufen. Das Land geht davon aus, 

daß bei der Fernuniversität die Gesamtinvestitionskosten für 

einen Studienplatz etwa 8.5oo DM und die laufenden Ausgaben 

je Student und Jahr etwa 3.600 DM betragen. Diese Kosten liegen 

nach Auffassung des Landes wesentlich niedriger als entsprechen-

de Ausgaben an einer vergleichbaren Hochschule. Bei steigender 

Studentenzahl würden sich bei der Fernuniversität die Kosten 

pro Studienplatz noch weiter vermindern. 

II. Andere Ansätze für ein Fernstudium 

Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen zur Struktur 

und zum Ausbau des Bildungswesens im Hochschulbereich nach 

197o auch kurz die Probleme des Fernstudiums behandelt (Band 1, 

S.8o ff.) und Überlegungen zur Gestaltung von Fernstudien im 

Bereich der Anglistik und der Mathematik vorgelegt (Band 2, 

S.243 ff.). Im Anschluß an diese Empfehlungen haben sich vor 

allem folgende Aktivitäten im Bereich des Fernstudiums ent-

wickelt: 

II. 1. Von den Rundfunk- und Fernsehanstalten wurden vor allem 

in den Jahren seit 1969 zahlreiche runkkollegs und Fernstu-

dienlehrgänge ausgestrahlt. Diese meist einjährigen Lehrgänge, 

die teilweise eine sehr hohe Teilnehmerzahl aufwiesen, zielten 

häufig auf die Weiterbildung von Lehrern verschiedener Fach-

richtungen ab, erstreckten sich aber auch auf Themen wie 

"Einführung in die Netzplantechnik" (WDR) oder "Sozialer Wandel" 

(Quadriga-Funkkolleg). Für die erfolgreiche Teilnahme wurden 

meist Zertifikate erteilt, so z.B. bei den vom Hessischen 

Rundfunk, Norddeutschen Rundfunk, Süddeutschen Rundfunk und 

Südwestfunk getragenen "Quadriga"-Funkkollegs zwischen 1969 

und 1974 über 43.000 Zertifikate bei insgesamt rund 125.000 
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Teilnehmern. In Bayern und Baden-Württemberg wird der Ab-

schluß des Telekollegs II auch als Fachhochschulreife aner-

kannt. 

II. 2. Durch einen Beschluß der Ständigen Konferenz der Kultus-

minister der Länder vom 9. Oktober 197o wurde das "Deutsche 

Institut für Fernstudien" in Tübingen damit beauftragt, die 

Experimentierphase des Fernstudiums im Medienverbund zu ko-

ordinieren. Es hat seither eine Reihe von Einzelfernkursen 

als Teile von normalen Studiengängen entwickelt und in Zu-

sammenarbeit mit einzelnen Hochschulen erprobt. 

II. 3. Die Regierungen der elf Bundesländer haben am 14. Februar 

1974 ein Verwaltungsabkommen über die Organisation und Durch- 
führung eines Versuchs für das Fernstudium im Medienverbund 

abgeschlossen. Nachdem die Verhandlungen über einen weiterge-

henden Staatsvertrag gescheitert sind, soll das Fernstudium im 

Medienverbund damit zunächst im zeitlich und gegenständlich be-

grenzten Rahmen eines Versuchs erprobt werden. 

Dieser auf vier Jahre angelegte Versuch dient nach Artikel 1, 

Abs.2 des Abkommens "auch unter dem Gesichtspunkt der Reform 

von Studium und Lehre der Erprobung anhand ausgewählter Fern-

studieneinheiten; er soll insbesondere Aufschluß über die 

Möglichkeiten einer günstigen Gestaltung der Organisation 

und des Kosten-Nutzen-Verhältnisses des Fernstudiums im Me-

dienverbund" geben. Der Versuch ist auf die Entwicklung und 

Erprobung von Fernstudieneinheiten in vier bis sechs Studien-

gängen für Hochschulen, die ein Lehrangebot in entsprechenden 

Studiengängen aufweisen, beschränkt. Die wissenschaftliche 

Betreuung der Erarbeitung von Fernstudieneinheiten obliegt 

Fachkommissionen. Durch einen gleichzeitig abgeschlossenen 

Vertrag wurde dem Deutschen Institut für Fernstudien in Tü- 
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bingen die Geschäftsführung sowie u.a. auch die Unterstützung 

der Projektgruppe bei der Erarbeitung von Fernstudieneinheiten 

übertragen. 

Die Wissenschaftskommission und die Verwaltungskommission, 

die aufgrund des Verwaltungsabkommens gebildet worden waren, 

haben sich hinsichtlich der Fächerauswahl im März 1975 auf die 

Fächer Biologie (Federführung bei Baden-Württemberg), Elektro-

technik (Niedersachsen), Mathematik (Rheinland-Pfalz) und 

Psychologie (Bayern) geeinigt. Im Hinblick auf die begrenzte 

Laufzeit des Versuchs soll zunächst nur Fernstudienmaterial 

für das erste Studienjahr entwickelt werden. Die entsprechende 

Ausschreibung läuft derzeit, doch ist die Finanzierung des Ver-

suchs noch nicht gesichert. 

III. Stellungnahme des Wissenschaftsrates 

III. 1. Zielsetzungen der Fernuniversität 

a) Mögliche Aufgaben eines Fernstudiums 

In der allgemeinen bildungspolitischen Diskussion werden un-

terschiedliche Aufgaben eines Fernstudiums genannt. Zu ihnen 

gehören vor allem: 

Das Fernstudium soll der Fort- und Weiterbildung dienen, in-

dem Personen mit oder ohne abgeschlossenes Hochschulstudium 

- die Auffrischung des Kenntnisstandes in ihrem Fach oder 

in Teilbereichen desselben, 

- der Erwerb von zusätzlichen Qualifikationen durch Ergän-

zungs- oder Vertiefungsstudien in ihrem Fach oder durch 

den Erwerb zusätzlicher Kenntnisse in anderen Bereichen 

ermöglicht werden soll. 
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Das Fernstudium soll ferner Ausbildungsmöglichkeiten für 

Personen bieten, die 

- trotz erworbener Hochschulreife vorerst auf ein Studium 

verzichtet haben, 

- trotz ausreichender intellektueller Befähigung die Hoch-

schulreife nicht erwerben konnten. 

Eine bedeutende Rolle in der Diskussion spielen schließ-

lich Kapazitätserwägungen mit unterschiedlichen Akzent-

setzungen: 

Von der Entwicklung von Vollstudiengängen wird erwartet, 

die Aufwendungen je Student - vor allem bei großen Teil-

nehmerzahlen - deutlich gegenüber den Kosten bei einem 

Präsenzstudium zu senken, d.h. bei gleichem Mittelaufwand 

eine erheblich größere Zahl von Studenten ausbilden zu 

können. 

- Mittelbare Kapazitätseffekte sollen sich dadurch ergeben, 

daß Abiturienten durch die Möglichkeit, ein Studium zu 

einem späteren Zeitpunkt trotz beruflicher und familiärer 

Bindungen aufzunehmen, auf die Aufnahme eines Studiums un-

mittelbar nach dem Abitur verzichten. 

- Fernstudienmäßige Einzelkurse als Ergänzungsblöcke für 

ein Präsenzstudium oder Teilstudiengänge sollen spezifi- 

sche Engpaßsituationen an bestehenden Hochschulen überwinden. 

Durch ein Fernstudienangebot von propädeutischen Kursen 

vor Aufnahme eines Studiums sollen die bestehenden Hoch-

schulen von der Aufgabe der Vermittlung eines für den Stu-

dienbeginn in den einzelnen Bereichen erforderlichen Grund-

wissens entlastet werden. 



Zugleich wird erwartet, daß das Fernstudium durch die Er-

füllung dieser Aufgaben wesentliche Impulse für die Studien-

reform leisten kann, indem es 

- eine an definierten Lehrzielen orientierte Stoffauswahl 

und Darstellung derLehrstoffe erzwingt, 

- in Form der Rückkopplung eine Kontrolle des Lehrerfolges 

erlaubt. 

Für die Erfüllung dieser Aufgaben kommt ein Fernstudium 

nicht als ausschließliche Möglichkeit in Betracht. Ihm wer-

den hierfür aber zumindest in der gegenwärtigen Situation 

besondere Vorzüge zugeschrieben. 

b) Zielsetzung der Fernuniversität Hagen 

Aus diesen Erwartungen ergeben sich höchst unterschiedliche 

Anforderungen an den Inhalt der Fernstudienkurse und an die 

Gestaltung des Fernstudienmaterials im Hinblick auf einen 

nach Kenntnisstand, Erfahrungen und Interesse sehr weitge-

spannten Adressatenkreis. Es muß daher in der konkreten Ziel-

bestimmung für die Fernuniversität eine Auswahl getroffen wer-

den, damit eine Zersplitterung der vorhandenen Kräfte durch 

Einbeziehung zu vieler divergenter Zielsetzungen vermieden 

wird. Diese Auswahl der Ziele muß einerseits bildungspoli-

tisch als wichtig erachtete Bereiche ansprechen, zugleich aber 

eine Aufgabenstellung enthalten, die in dem gegenwärtigen Ent-

wicklungsstadium als realisierbar erscheint. Ob diese Auswahl 

der Ziele richtig war und welche Verschiebungen in der Akzent-

setzung notwendig werden, kann dabei letztlich erst anhand 

der Erfahrungen mit der Durchführung des Fernstudiums kon-

trolliert und abschließend entschieden werden. 

Eine gegenwärtig und auch längerfristig besonders wichtige 

Aufgabe eines Fernstudiums liegt nach Auffassung des Wissen-

schaftsrates im Angebot von Möglichkeiten für ein Kontakt- 
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oder Ergänzungsstudium und im Erwerb zusätzlicher Qualifi-

zierungen für Hochschulabsolventen sowie im Angebot von Aus-

bildungsmöglichkeiten für bereits im Beruf stehende Perso-

nen, die zwar die Hochschulreife erworben, aber zunächst 

auf ein Studium verzichtet haben. 

Für diesen Bereich ist kennzeichnend, daß die hier anzuspre-

chenden Personen die Möglichkeiten eines Präsenzstudiums 

wegen beruflicher oder familiärer Bindungen nicht oder nur 

mit besonderen Schwierigkeiten wahrnehmen könnten. Hier bie-

tet das Fernstudium mithin spezifische Möglichkeiten, die 

angesichts der vom Wissenschaftsrat schon mehrfach hervor-

gehobenen Bedeutung dieses Aufgabenkreises genutzt werden 

müssen. Der Wissenschaftsrat unterstützt daher die Zielset-

zungen für die Fernuniversität Hagen, soweit sie diesen Auf-

gabenbereich in die Startphase aufgenommen hat. 

Die Planung für die ersten Schritte des Aufbaus der Fernuni-

versität zielt darauf ab, zunächst "grundständige Vollstudien-

gänge" für einen nach Kenntnisstand und Erfahrungshorizont 

vergleichsweise leicht einschätzbaren und homogenen Adressa-

tenkreis, nämlich Personen mit unlängst erworbener Hochschul-

reife, zu entwickeln. Das so erstellte Grundmaterial soll auf-

grund von Erprobungen, die zunächst gegebenenfalls mit klei-

neren und daher intensiver zu betreuenden Gruppen durchge-

führt werden, für andere Adressatenkreise (Berufstätige etc.) 

und andere Zwecke (Fort- und Weiterbildung) modifiziert und 

angepaßt werden. 

Ein derartiger Ansatz bezeichnet eine Arbeitsgrundlage für 

die Anfangsphase der Fernuniversität und erlaubt, ein Aus-

bildungsangebot im Zusammenhang zu entwickeln. Zugleich er-

öffnet er Möglichkeiten für eine umfassende Verwendung des 
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Materials nach einer entsprechenden Anpassung an die be-

sondere Situation anderer Adressaten. Er bringt die Fern-

universität in einen Wettbewerb zu den bestehenden Hoch-

schulen, der sie zwingt, ihr Ausbildungsangebot als wissen-

schaftlich gleichwertig auszuweisen und durchzusetzen. Mit 

diesen Aussagen ist allerdings nicht die Feststellung ver-

bunden, daß die Entwicklung grundständiger Vollstudiengänge 

auch in allen anderen Fachgebieten, welche die Fernuniver-

sität in ihr Ausbildungsangebot einbeziehen wird, notwendig 

ist. Insoweit sollte des Vorgehen bei der Einbeziehung wei-

terer Fachgebiete zu gegebener Zeit - zumal anhand der Erfah-

rungen mit den beiden ersten Studiengängen, den Erfahrungen 

im Ausland und den Erfahrungen mit anderen Fernstudienmög-

lichkeiten (Telekolleg u.ä.) - überprüft werden. 

In welchem Umfang das Angebot grundständiger Vollstudien-

gänge darüber hinaus atch von Personen angenommen werden wird, 

die potentiell auch eine Präsenzhochschule besuchen könnten 

und in welchem Umfange insoweit die Fernuniversität zur Ent-

lastung der bestehenden Hochschulen tatsächlich beitragen wird, 

bleibt abzuwarten. Unsicherheiten, die hier bestehen, können 

aber angesichts der Bedeutung der angesprochenen Aufgaben kein 

Grund sein, die Fernuniversität, wie sie hier geplant wird, 

nicht zu betreiben. Die Gefahr, daß ihre Kapazitäten nicht 

in wirtschaftlich sinnvoller Weise genutzt werden, ist ange-

sichts der weiterreichenden Zielsetzungen vergleichsweise ge-

ring. 

Trotz dieser Einschätzung der konkreten Zielsetzungen der Fern-

universität in Hagen ist es nach Auffassung des Wissenschafts-

rates geboten, vor einer Überspannung der an die Fernuniversi-

tät gerichteten Erwartungen zu warnen. Im Fernstudium allgemein 

und in der Fernuniversität im besonderen kann kein für alle 



- 14 - 

Fächer gleichermaßen wirksames Allheilmittel zur Bewälti-

gung der auf die Hochschulen in den nächsten Jahren zukom-

menden Studienbewerberzahlen gesehen werden. Die Entwicklung 

der Studienmaterialien für einen Studiengang bedarf einer 

längeren Vorlaufzeit. Für eine Reihe von Fächern, die expe-

rimentelle Lehrveranstaltungen einschließen, erscheint zu-

dem nach dem heutigen Erkenntnisstand ein Fernstudium nur 

für Teilkurse möglich. Die Fernuniversität könnte damit ein 

einigermaßen vollständiges Angebot an Studiengängen voraus-

sichtlich überhaupt nicht oder jedenfalls auf absehbare Zeit 

nicht verwirklichen. 

c) Aufgaben für künftige Entwicklungsphasen 

Die Erfahrungen mit der Entwicklung des Studienangebots in 

den einzelnen Fächern können für die Ausarbeitung von Brücken-

kursen als Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums an 

einer herkömmlichen Hochschule genutzt werden. 

Dagegen dürfte es nicht zweckmäßig sein, der Fernuniversität 

bereits jetzt in größerem Umfange die Ausarbeitung von Ein-

zelkursen als Ergänzungsblöcke für das Präsenzstudium zur 

Überwindung spezieller Engpaßsituationen an herkömmlichen 

Hochschulen zu übertragen. Bei Fächern, die noch nicht zum 

Studienprogramm der Fernuniversität gehören, fehlt dieser die 

personelle Basis für die Erarbeitung des Studienmaterials. Da 

diese Kurse darüber hinaus in engem Kontakt mit den Fachbe-

reichen der verschiedensten Hochschulen entwickelt werden 

sollten, erscheint es zweckmäßiger, wenn diese Aufgaben je-

denfalls zunächst weiterhin vom Deutschen Institut für Fern-

studien in Tübingen wahrgenommen werden. 

Als Weiterführung der Aufgaben kommt schließlich die Öffnung 

der Studiengänge für Personen in Betracht, die die Hochschul-

reife noch nicht erworben haben. Die fehlenden Qualifikatio- 
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nen dieser Bewerber müßten durch Brückenkurse ausgeglichen 

werden, deren Erarbeitung angesichts der damit verbundenen 

besonderen didaktischen und inhaltlichen Probleme kaum gleich-

zeitig mit dem Aufbau des Fernstudienmaterials im Rahmen der 

zuvor angesprochenen Zielsetzungen geleistet werden könnte. 

III. 2. Fächerauswahl 

a) Diplomstudiengänge 

Die Fernuniversität soll im Oktober 1975 ihren Studienbetrieb 

mit Studiengängen für Mathematik und Wirtschaftswissenschaft 

aufnehmen, wobei zunächst 100 Studienplätze in Mathematik und 

500 Studienplätze in Wirtschaftswissenschaft zur Verfügung 

stehen sollen. Die Auswahl der Studiengänge wird vom Land vor 

allem damit begründet, daß sie im Wintersemester 1975/76 in 

das Zentrale Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen einbe-

zogen seien und damit als Engpaßfächer angesprochen werden 

könnten. Daürber hinaus habe man in diesen Fächern noch am 

ehesten auf Vorarbeiten in anderen Ländern aufbauen können. 

Zudem ist bei diesen Studiengängen die Notwendigkeit beson-

derer Vereinbarungen mit bestehenden Hochschulen über die Mit-

nutzung von Labors und Experimentalräumen für Praktika etc. 

noch nicht in stärkerem Umfange gegeben. Nach Auffassung des 

Wissenschaftsrates sind die beiden Studiengänge darüber hinaus 

auch im Hinblick auf ein vermutlich bestehendes Interesse im 

Bereich der Weiterbildung für die Anfangsphase der Fernuni-

versität gut geeignet. 

Eine inhaltliche Stellungnahme zu den geplanten beiden Stu-

diengängen ist derzeit nicht möglich, da sie zum Zeitpunkt 

der Abfassung der Stellungnahme noch nicht entsprechend aus-

gearbeitet vorlagen. Im Hinblick auf die Berufschancen der 
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Absolventen sollte jedoch darauf geachtet werden, die Stu-

diengänge vor allem im fortgeschrittenen Stadium des Stu-

diums hinreichend breit und vielseitig anzulegen und hier-

für gegebenenfalls Kooperationsmöglichkeiten mit Nachbar-

hochschulen zu nutzen. 

Das Studienangebot sollte langfristig nicht aus Gründen der 

leichteren Organisierbarkeit von Fernstudien in bestimmten 

Bereichen auf die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften 

beschränkt bleiben. Es sollte vielmehr versucht werden, auch 

natur- und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge an der 

Fernuniversität zu entwickeln. Der Wissenschaftsrat empfiehlt 

im übrigen, neue Studienangebote erst einzuführen, wenn ent-

sprechende Erfahrungen mit den jetzt begonnenen Studiengängen 

gesammelt sind. 

b) Lehramtsstudiengänge 

Die beiden Studiengänge Mathematik und Wirtschaftswissen-

schaft sollen auch als Lehramtsstudiengänge angeboten werden. 

Das Land Nordrhein-Westfalen erläuterte hierzu, daß die Fach-

kombination Mathematik und Wirtschaftswissenschaft für das 

Lehramt an berufsbildenden Schulen zugelassen sei und nach 

den Berechnungen des Landes auf absehbare Zeit beide Fach-

richtungen als Mangelfächer angesprochen werden müßten. Darü-

ber hinaus könne dieses Angebot dazu dienen, Lehrern mit Fach-

richtungen, in denen ein überangebot bestehe, gezielt eine 

Zusatzqualifikation zu verschaffen und sie damit besser ein-

setzbar zu machen. 

Ohne an dieser Stelle zu den quantitativen Problemen der Leh-

rerausbildung Stellung nehmen zu wollen, erscheint es dem 

Wissenschaftsrat grundsätzlich gerechtfertigt, daß die Fern-

universität auch Lehramtsstudiengänge anbietet. Das Problem 
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des "Lehrerbedarfs" stellt sich angesichts der getroffenen 

Fachauswahl hier dabei nicht. Die geschaffenen Kapazitäten 

sind bei den weiteren Ausbauplanungen jedoch zu berücksich-

tigen und gegebenenfalls anzurechnen. Dies gilt auch für die 

übrigen Kapazitäten der Fernuniversität, soweit es sich da-

bei um Kapazitäten für Vollstudiengänge für Abiturienten 

handelt. 

III. 3. Zulassungsvoraussetzungen 

Zulassungsvoraussetzung für die Studiengänge der Fernuniver-

sität soll entsprechend dem Gesamthochschulentwicklungsgesetz 

des Landes die Hochschulreife bzw. die Fachhochschulreife 

sein. Der Wissenschaftsrat hat bei der Behandlung der für die 

Fernuniversität in Frage kommenden Adressatengruppen schon 

darauf hingewiesen, daß die Fernuniversität langfristig aber 

auch für Bewerber ohne Hochschulreife geöffnet werden sollte. 

Das Land hat die Studiengänge der Fernuniversität mit einem 

Teil ihrer Kapazität zum Wintersemester 1975/76 mit in das 

Zentrale Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen einbezogen. 

Da diese Studiengänge bei der Anmeldung gesondert ausgewiesen 

sind, erscheint sichergestellt, daß der Fernuniversität nur 

Kandidaten mit grundsätzlicher Bereitschaft für das Fernstu-

dium zugewiesen werden. Andersartige Regelungen könnten ver-

mutlich zu einer erhöhten Zahl von Studienabbrüchen führen 

und sich damit ebenso zum Nachteil der Fernuniversität wie 

zum Schaden der betroffenen Studenten auswirken. 

Angesichts der besonderen Zielsetzungen dieser Hochschule 

darf die Fernuniversität aber auf keinen Fall mit ihrer ge-

samten Kapazität in das ZVS-Verfahren einbezogen werden. Die 

Fernuniversität muß auch Bewerbern zugänglich sein, die schon 
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im Beruf stehen und nun ein Studium nachholen oder sich zu-

sätzliche Qualifikationen erwerben wollen. Für die Auswahl 

dieser Bewerber müssen daher die Bestimmungen des Zulassungs-

verfahrens (Wartezeiten, Verfall des Abiturs nach acht Jahren, 

Verbot des Zweitstudiums u.ä.) den bildungspolitischen Ziel-

setzungen der Fernuniversität angepaßt werden. 

III. 4. Gestaltung des Studiums und der Prüfungen 

a) Präsenzveranstaltungen und Studienzentren 

Innerhalb des Fernstudiums kommt den Studienzentren und den 

an ihnen abgehaltenen Präsenzveranstaltungen eine große Be-

deutung zu. Die reguläre Betreuung der Studenten soll dabei 

von Mentoren durchgeführt werden. Dies allein kann jedoch 

nicht als ausreichend angesehen werden. Es muß darüber hinaus 

sichergestellt werden, daß das Personal der Zentrale nicht 

nur einen Erfahrungsaustausch mit den Mentoren pflegt, sondern 

auch unmittelbar mit den Studenten zusammenkommt, um so über 

die Stärken und Schwächen des Fernstudienmaterials direkt in-

formiert werden. Die Anstellungsverträge der Professoren und 

wissenschaftlichen Mitarbeiter der Hochschulzentrale sollten 

daher auch die Verpflichtung zu einer Tätigkeit in den Stu-

dienzentren, d.h. eine "Reisepflicht" enthalten. In den An-

stellungsverträgen der Mentoren ist sicherzustellen, daß diese 

vor Aufnahme ihrer Tätigkeit im erforderlichen Maße für die 

Schulung zur Verfügung stehen. 

Darüber hinaus erschiene es auch zweckmäßig, wenn zumindest 

die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Zentrale zeitweise in 

den Studienzentren und umgekehrt beschäftigt würden, um auf 

diese Weise den Erfahrungsaustausch zwischen beiden Berei-

chen zu verstärken. 
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Für den Erfolg des Fernstudiums erscheint dem Wissenschafts-

rat wesentlich, daß die in den Studienzentren gegebenen Kon-

taktmöglichkeiten auch tatsächlich genutzt werden. Der Wis-

senschaftsrat empfiehlt daher, dafür Sorge zu tragen, daß die 

Studierenden die hier gegebenen Möglichkeiten in einem hin-

reichenden Umfange nutzen. Ferner muß die für die vorgesehe-

nen Studiengänge erforderliche Rechenkapazität verfügbar sein. 

Die Fernuniversität wird sich für ihre Arbeit in den Studien-

zentren teilweise auf am Ort vorhandene Bibliotheken stützen 

können. Bei der Mitbenutzung von Hochschulbibliotheken und 

anderen öffentlichen Bibliotheken muß jedoch durch entspre-

chende Regelungen gewährleistet werden, daß die Bibliotheken 

auch den berufstätigen Studenten der Fernuniversität zu den 

von ihnen gewünschten Zeiten offenstehen. Das Land muß darüber 

hinaus von vornherein für eine hinreichende Ausstattung der 

Bibliotheken der Studienzentren der Fernuniversität selbst 

Sorge tragen und die hierfür erforderlichen Finanzmittel ent-

sprechend frühzeitig zur Verfügung stellen. Sollte es nicht 

möglich sein, durch Fernleihe einerseits und Präsenzbiblio-

theken in den einzelnen Studienzentren andererseits eine aus-

reichende Versorgung der Studenten zu gewährleisten, muß zu-

mindest für eine gute Bibliotheksausstattung einzelner, zen-

tral gelegener Studienzentren gesorgt werden. 

b) Zwischenzertifikate und Prüfungssystem 

Die Art des Fernstudiums setzt in stärkerem Maße als das nor-

male Studium in den Studienablauf eingeschaltete Tests und 

Prüfungen voraus. Angesichts der hohen Motivation, die für 

ein solches Studium notwendig ist, und der Studiendauer ins-

besondere für berufstätige Studenten, die einen Diplomabschluß 

anstreben, dürfte - wie auch Erfahrungen an anderen in- und 

ausländischen Fernstudieneinrichtungen zeigen - die Zahl der 

Studienabbrecher verhältnismäßig hoch liegen. Um diesen Stu-

denten einen Nachweis über ihre Studienleistungen zu geben, 
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der seinerseits als erreichtes Teilziel wiederum Ansporn 

zu einer Weiterführung des Studiums sein kann, empfiehlt 

der Wissenschaftsrat, in Anwendung des Beschlusses der Kul- 

tusministerkonferenz vom 21. März 1975 Zertifikate über die 

an der Fernuniversität abgelegte Studienleistung auszustellen. 

Unter den Studenten der Fernuniversität wird es darüber hin-

aus immer auch eine große Anzahl geben, die entweder das Stu-

dium auf einen verhältnismäßig langen Zeitraum ausdehnt oder 

es sogar aus persönlichen oder beruflichen Gründen für einige 

Jahre unterbrechen muß. Da diese Studenten einen spezifischen 

Adressatenkreis der Fernuniversität darstellen, empfiehlt der 

Wissenschaftsrat nachdrücklich, daß es an der Fernuniversität 

möglich sein muß, die einzelnen Studienleistungen, soweit 

dies sachlich möglich ist, nach dem credit-point-System zu 

addieren. Soweit gegen eine solche Regelung Bedenken aufgrund 

der geltenden Rahmenprüfungsordnungen erhoben werden sollten, 

muß dies zum Anlaß genommen werden, die Rahmenprüfungsord-

nungen in diesem Punkt zu überprüfen und zu korrigieren. 

Für die Abnahme der jährlichen Prüfungen, wie insbesondere 

der Abschlußprüfung, sieht die derzeitige Konzeption die Hin-

zuziehung von externen Prüfern vor, da die umfangreichen Prü-

fungsleistungen von den Mitarbeitern der Fernuniversität zu-

mindest vorläufig nicht allein erbracht werden können. Durch 

eine solche Regelung kann im übrigen dem möglichen Einwand 

vorgebeugt werden, daß an der Fernuniversität erzielte Lei-

stungen mit den an einer herkömmlichen Hochschule erbrachten 

Leistungen nicht vergleichbar seien. So sollte daher auch 

dann verfahren werden, wenn die Kapazität der Mitarbeiter 

der Fernuniversität ausreichen würde, die anfallenden Prüfungs-

leistungen ohne fremde Hilfe zu bewältigen. 
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c) Einbeziehung anderer Medien 

Nach den vorliegenden Planungen werden an der Fernuniver-

sität vorläufig neben dem schriftlichen Unterrichtsmaterial 

nur Tonkassetten eingesetzt werden. In der allgemeinen Dis-

kussion wird zunehmend der Standpunkt vertreten, daß die 

Einbeziehung z.B. von Rundfunk und Fernsehen in das Unter-

richtsprogramm zwar als Strukturierungsmittel, das dem Stu-

denten eine psychologische Hilfe zum Durchhalten des Stu-

dienprogramms gibt, insbesondere in der Anfangsphase jeden 

Fernstudiums nützlich ist, ihr aber für die Vermittlung der 

Studieninhalte keine entscheidende Bedeutung zukommt. Eine 

Einbeziehung von Rundfunk und Fernsehen sollte entsprechend 

dem gesetzlichen Auftrag jedoch weiterhin angestrebt werden. 

III. 5. Personal 

Die Mehrzahl der Wissenschaftler für die Fernuniversität wird 

derzeit auf Dauerstellen verpflichtet. Dies ist insbesondere 

in einigen zentralen Bereichen im Hinblick auf die Kontinui-

tät der Arbeit sicherlich wünschenswert. Da sich die künftige 

Nachfrage nach Fernstudiengängen in den einzelnen Fachrich-

tungen derzeit nicht bestimmen läßt und darüber hinaus perio-

disch schwanken kann, muß andererseits vermieden werden, daß 

durch die Festanstellung eines zu großen Lehrkörpers Kapazi-

täten in der Fernuniversität aufgebaut werden, die den zu be-

treuenden Studentenzahlen nicht mehr entsprechen. 

Der Wissenschaftsrat bedauert, daß es dem Land offensicht-

lich nicht möglich war, dem schon von Anfang an Rechnung zu 

tragen. Es muß jedoch versucht werden, Wissenschaftler in stär-

kerem Maße auch mit zeitlich begrenzten Verträgen an die Fern-

universität zu binden. Dies könnte in Abstimmung mit anderen 
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Hochschulen des Landes geschehen, die die betreffenden Wis-

senschaftler entweder für die Dauer des Vertrages abordnen 

oder beurlauben oder sich bereit erklären, sie nach Ablauf 

des Vertrages mit der Fernuniversität in ihre Dienste zu über-

nehmen. Dies gilt insbesondere für weitere noch einzubezie-

hende Fachgebiete, da gerade hier im Hinblick auf die Viel-

fältigkeit des Lehrmaterials für die Fort- und Weiterbil-

dung ein größerer Wechsel auch in der fachlichen Ausrich-

tung der Wissenschaftler erforderlich ist. 

Die Anstellung durch Zeitverträge gäbe darüber hinaus auch 

die Chance, einem größeren Kreis von Lehrenden unmittelbaren 

Einblick in die Fernstudienarbeit und ihre besonderen Mög-

lichkeiten und Schwierigkeiten zu gewähren. Dies erschiene 

auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen der Fernuni-

versität und den bestehenden Hochschulen und auf die even-

tuelle Einbeziehung von Fernstudienkursen in das normale Stu-

dienprogramm von Bedeutung. Außerdem könnte hierdurch der Ge-

fahr der Einseitigkeit des Studienmaterials vorgebeugt werden. 

III. 6. Forschung an der Fernuniversität 

Für die an der Fernuniversität tätigen Wissenschaftler sol-

len nach der Konzeption des Landes Forschungsmöglichkeiten 

an der Fernuniversität selbst sowie gegebenenfalls durch Ver-

einbarungen mit benachbarten Hochschulen geschaffen werden. 

Eine Begrenzung der Forschungsthemen auf Fragen des Fernstu-

diums ist nicht wünschenswert, da sie die Gefahr mit sich 

brächte, daß die für längere Zeit an der Fernuniversität tä-

tigen Wissenschaftler den im Hinblick auf die regelmäßige 

Überarbeitung des Fernstudienmaterials erforderlichen Kontakt 

mit den Entwicklungen ihres Fachgebietes verlören. Angesichts 

der Neuheit der Aufgabenstellung in der Fernuniversität dürf-

ten jedoch didaktische Fragen im Hinblick auf das Fernstudium 
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in der Forschung schwerpunktmäßig behandelt werden, zumal 

auch die Ausarbeitung des Fernstudienmaterials zumindest in 

der Anfangsphase als ein Stück Forschungsarbeit betrachtet 

werden muß. Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit an-

deren Hochschulen erscheinen im übrigen., auch im Hinblick auf 

die Vermeidung einer möglichen Isolierung der Wissenschaft-

ler der Fernuniversität zweckmäßig. Auf die Ausführungen zum 

Forschungsverbund in den Empfehlungen des Wissenschaftsrates 

zur Organisation, Planung und Förderung der Forschung 

(Seite 149 ff.) wird verwiesen. 

IV. Verhältnis zu den Versuchen nach dem Verwaltungsabkommen 

der Länder 

Die Errichtung der Fernuniversität steht nich im Gegensatz 

zum Verwaltungsabkommen über die Organisation und Durch-

führung eines Versuchs über das Fernstudium im Medienver-

bund, das die Länder am 14. Februar 1974 geschlossen haben. 

Weder den Versuchen nach dem Verwaltungsabkommen noch der 

Fernuniversität kann für ein Fernstudium Ausschließlich-

keitscharakter zukommen. Es ist vielmehr wünschenswert, daß 

auch unterschiedliche organisatorische und didaktische Kon-

zepte erprobt werden. Letzteres ist z.B. insofern der Fall, 

als die Versuche nach dem Verwaltungsabkommen - zumindest 

beim Studiengang Mathematik - das Fernsehen in stärkerem 

Umfang einbeziehen als die Fernuniversität. Die Erfahrungen 

aus beiden Bereichen könnten sich daher für die Zukunft frucht-

bar für die weitere Entwicklung des Fernstudiums in der Bun-

desrepublik auswirken. 

V. Empfehlung 

Der Wissenschaftsrat sieht in der Fernuniversität als einer 

Institution, die sich dem Hochschulstudium im Fernunterricht 

widmen soll, ein wichtiges Experiment von großer hochschul-

politischer Bedeutung. Erkenntnisse über die Durchführbarkeit 

• 
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des Fernstudiums in der Bundesrepublik lassen sich durch 

bloße Fortführung der theoretischen Diskussion und gelegent-

liche Versuche in kleinerem Rahmen nicht gewinnen. Für ein 

derartiges Experiment kann es keine Erfolgsgarantie geben. 

Das Experiment muß daher so sorgfältig weitergeführt werden, 

daß die Gefahr seines Mißlingens und die damit möglicher-

weise verbundenen nachteiligen Folgen für das Fernstudium 

in der Bundesrepublik überhaupt so gering wie möglich gehal-

ten werden. 

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die Fernuniversität des Lan-

des Nordrhein-Westfalen in die Anlage (Hochschulverzeichnis) 

des Hochschulbauförderungsgesetzes aufzunehmen. 

Zu den Bauvorhaben wird der Wissenschaftsrat im einzelnen im 

Rahmen seiner Empfehlungen zum Rahmenplan Stellung nehmen und 

dabei prüfen, inwieweit die Hinweise dieser Stellungnahme be-

rücksichtigt worden sind. 

Der Wissenschaftsrat bittet das Land, ihm nach Ablauf von zwei 

Jahren nach Studienbeginn einen Erfahrungsbericht vorzulegen, 

damit überprüft werden kann, ob Modifikationen des bisherigen 

Konzepts angebracht sind. 

Wegen der besonderen Bedeutung der Fernuniversität und im Hin-

blick darauf, daß erste Investitionen im Interesse des notwen-

digen raschen Aufbaus schon frühzeitig getätigt werden müssen, 

empfiehlt der Wissenschaftsrat, dafür Sorge zu tragen, daß die 

im Jahre 1975 anfallenden Investitionskosten im Rahmen der Ge-

meinschaftsaufgabe Hochschulbau finanziert werden können. 

• 

• 


